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Niederschrift zur öffentlichen Stadtratssitzung  

der Stadt Lengenfeld vom 18.05.2026 

 

Beginn: 19:00 Uhr 

Sitzungsort: Ratssaal 
   

Vorsitzender:  Herr Heuck Bürgermeister 

Schriftführer: Frau Gruschwitz Sekretärin Bürgermeister 
 

Anwesende: 15 Stadträte (siehe Anwesenheitsliste) 

  4 Ortsvorsteher (siehe Anwesenheitsliste) 

 Frau Tunger Kämmerin 

 Herr Arnold Bauleitung 

 Frau Schlenker SGL Gebäude und Liegenschaften 
 

Abwesende: Stadtrat Dittes (privat) 

 Stadtrat Roth (privat) 
 

TOP1) Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister 

Herr Heuck begrüßt alle Anwesenden zur öffentlichen Stadtratssitzung. 

TOP2) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, Anwesenheit und  

Beschlussfähigkeit 

Die Einladung zur heutigen Sitzung erfolgte frist- und formgerecht. Sollte jemand nicht frist- 

oder formgerecht geladen worden sein, gilt dieser Mangel gemäß § 39 Abs. 1 der Sächsischen 

Gemeindeordnung als geheilt, sofern das betreffende Mitglied anwesend ist und sich rügelos 

auf die Sitzung einlässt. Die Anwesenheit ist der Anwesenheitsliste zu entnehmen. Die Be-

schlussfähigkeit kann festgestellt werden. 

TOP3) Feststellung der Tagesordnung 

Die Tagesordnung ging den Stadträten mit der Einladung zu. Der Vorsitzende bittet um Ab-

stimmung zur Bestätigung der heutigen Tagesordnung. 
 

Abstimmung: Ja: Nein: Enthalten: 

Anwesend: 15+1 16 0 0 

TOP4) Benennung von zwei Stadträten zur Protokollunterzeichnung 

Herr Forbriger und Herr Meinel werden zur Unterzeichnung des Protokolls benannt. 

TOP5) Bestätigung des Protokolls der Sitzung des Stadtrates vom 27.04.2026 

Es gibt keine Einwände oder Änderungswünsche. Herr Heuck bittet um Abstimmung. 
 

Abstimmung: Ja: Nein: Enthalten: 

Anwesend: 15+1 14 0 2 

TOP6) Bestätigung des Protokolls der Sitzung des Technischen Ausschusses vom 

13.04.2026 

Für die Bestätigung des Protokolls sind nur die anwesenden Stadträte stimmberechtigt, die als 

Mitglied im Technischen Ausschuss tätig sind. Es gibt keine Einwände oder Änderungswün-

sche. Herr Heuck bittet um Abstimmung.  
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Kommune keine zusätzlichen Kosten, da bereits ein jährlicher Mitgliedsbeitrag in Höhe von 

3.000,00 € (6.000 € seit 2026) an den Verein „VogtlandZukunft e.V.“ gezahlt wird. Dieser ist 

verpflichtet, den Beitrag an den „LAG Vogtland e.V.“ weiterzuleiten. 

Herr Heuck ergänzt, dass nach Aussage des vorherigen Bürgermeisters bisher kein Platz im 

Verein frei gewesen sei. 
 

Es gibt keine Fragen. Herr Heuck bittet um Abstimmung. 
 

Beschluss 058/2026: 

Der Stadtrat stimmt dem Beitritt der Stadt Lengenfeld in den LAG Vogtland e.V. zu. 
 

Abstimmung: Ja: Nein: Enthalten: Befangen: 

Anwesend: 15+1 16 0 0 0 

TOP11) BV 060/2026 Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung einer Klar-

   stellungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 Baugesetzbuch 

   (BauGB) für den Ortsteil Weißensand – Grundsatzbeschluss 

Frau Schlenker erläutert den Beschluss. Der Ortschaftsrat Weißensand stellte am 29.04.2026 

einen Antrag auf Aufstellung einer Klarstellungssatzung für den Ortsteil Weißensand. Gemäß 

§ 34 Abs. 4 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) kann eine Gemeinde die Grenzen für die im Zu-

sammenhang bebauten Ortsteile durch Satzung festlegen. Ziel und Zweck der Satzung ist es, 

künftig bestehende Unklarheiten darüber, ob eine Grundstück nach § 34 BauGB (Innenbe-

reich) oder nach § 35 BauGB (Außenbereich) zu beurteilen ist, auszuräumen. Da die Satzung 

lediglich eine klarstellende Bedeutung hat, ist sie nicht an den planungsrechtlichen Mindest-

standard zu messen und von der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung sowie der Beteili-

gung sonstiger Träger öffentlicher Belange freigestellt. Eine Abwägung wird ebenfalls nicht 

notwendig. Das Angebot des Planungsbüros „Umweltplanung Zahn & Partner GbR“ beläuft 

sich auf 4.224,50 €. 

- Herr Frank fragt an, bis wann die Satzung durch das Planungsbüro erarbeitet werde und bis 

wann die Stellungnahme der Stadt Lengenfeld zum Raumordnungsplan Wind eingereicht 

werden müsse. 

Laut Angebot dauere es vier bis sechs Wochen bis zum Satzungsbeschluss, so Frau Schlen-

ker. Die Stellungnahme zum Raumordnungsplan muss bis 6. Juli abgegeben werden. 

- Stadtrat Polster möchte noch wissen, was die im Haushalt geplanten Kosten in Höhe von 

5.000 € noch beinhalteten. 

Frau Schlenker informiert, dass zusätzliche Zahlungsmittel eingeplant wurden, um ggf. Ne-

benkosten wir Grundbuchauszüge oder Mehraufwendungen durch Herrn Zahn abdecken zu 

können. 
 

Es gibt keine weiteren Fragen. Herr Heuck bittet um Abstimmung. 
 

Beschluss 060/2026: 

Der Stadtrat der Stadt Lengenfeld beschließt gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 Baugesetzbuch 

(BauGB) die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung einer Klarstellungssatzung für den 

im Zusammenhang bebauten Ortsteil Weißensand. 
 

Abstimmung: Ja: Nein: Enthalten: Befangen: 

Anwesend: 15+1 16 0 0 0 
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TOP12) BV 053/2026 Grundstücksangelegenheiten: Aneignungsrecht des Flur-

   stücks 3/3 der Gemarkung Lengenfeld 

Frau Schlenker erläutert den Beschluss. Das Flurstück oberhalb der Bushaltestelle „Kirch-

platz/Hauptstraße“ wird als Parkplatzfläche genutzt, ist teilweise eingefriedet und mit einer 

Stützwand bebaut. Der bisherige Grundstückseigentümer hat auf das Eigentum an dem 

Grundstück verzichtet, sodass das Grundstück herrenlos geworden ist und in Zuständigkeits-

bereich des Freistaates Sachsen überging. Der Freistaat verzichtet auf Aneignung, sodass 

vorrangig der Kommune, in der sich das Grundstück befindet, das Aneignungsrecht zum Er-

werb angeboten und gleichzeitig über die rechtliche Situation bei herrenlosen Grundstücken 

informiert (Verkehrssicherungspflicht usw.) wird. 

Die Stadt hatte das Aneignungsrecht am Flurstück zunächst abgelehnt, sodass dieses verstei-

gert wurde. Aufgrund der baulichen und akuten sicherungswürdigen Situation hat der Erstei-

gerer kein Interesse mehr am Flurstück und verfolgt somit die Rückabwicklung der Ersteige-

rung. Um die Interessen der Stadt Lengenfeld zu wahren und dringend erforderliche Siche-

rungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen an der Stützwand mit Mitteln aus der Städtebauförderung 

durchführen zu können, möchten die Stadt den Aneignungsanspruch vom Freistaat erwerben 

und eine Eigentumsübertragung des Flurstückes durch notariellen Vertrag veranlassen. Hier-

bei ist ein Abtretungsentgelt in Höhe von 9.000,00 € an den Freistaat Sachsen zu zahlen.  

Nach dem Erwerb ist eine Sanierung der Stützmauer als offener Bereich geplant. Hierfür 

wurde bereits beim Planungsbüro „Projekta Ingenieurgesellschaft für Tiefbautechnik Auerbach 

mbH“ angefragt.  Das Angebot ist noch ausstehend, die geschätzten Kosten liegen bei 

250.000 € bis 300.000 €. Das Abtretungsentgelt ist ebenfalls förderfähig. Eine Reduzierung 

des Preises wurde bereits beim Freistaat Sachsen angefragt. Allerdings muss das Flurstück 

zum vollen Wert veräußert werden. 

- Herr Meinel möchte die Höhe der Förderung wissen.  

Diese liege bei 80 Prozent, so Herr Arnold. 

- Herr Rockstroh möchte wissen, was bis zur Sanierung mit dem Grundstück und dem an-

grenzenden Haus passiere, auch im Falle von weiteren Gefahren, Mauerrissen im Gebäude 

etc.  

Frau Schlenker erklärt, dass die Stadt aufgrund der bereits geltenden Verkehrssicherungs-

pflicht in jedem Fall die Haftung übernehme. 

- Herr Forbriger fragt, ob nicht auch der Freistaat Eigentümer werden könne. 

Gemäß § 928 Abs. 2 BGB kann sich der Freistaat Sachsen seinen Aneignungsanspruch am 

Grundstück veräußern, was bei diesem Flurstück der Fall ist, erklärt Frau Schlenker. 

- Stadträtin Polster möchte wissen, ob die Parkplätze bestehen blieben. Sie weist auch auf 

das Wegerecht hin, das für das angrenzende Gebäude gilt. 

Frau Schlenker erklärt, dass weder ein Vertrag noch eine rechtliche Bindung für die Park-

platznutzung bestehe. Die Parkplätze sollen nicht gänzlich abgeschafft, sondern eine alter-

native Lösung erarbeitet werden. 

- Herr Böttger fragt nochmals zur Verkehrssicherungspflicht. 

Bei herrenlosen Grundstücken ist die Kommune immer in der Pflicht, so Frau Schlenker. 

- Herr Schmutzler spricht sich für den Kauf aus. 
 

Es gibt keine weiteren Fragen. Herr Heuck bittet um Abstimmung. 
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- Stadträtin Zisowsky bittet darum, dem Stadtrat im Vorfeld aussagekräftige Bewerbungsun-

terlagen bereitzustellen.  

Bürgermeister Heuck erklärt, dass dies aufgrund der datenschutzrechtlichen Sicherheit der 

Bewerber nicht möglich ist. Es könne lediglich vorab eine Einsichtnahme im Rathaus erfol-

gen. Alternativ könnten die Bewerbungsunterlagen als Tischvorlage zur Sitzung mitgebracht 

werden. Voraussetzung für die Einsichtnahme ist jedoch die Einverständniserklärung der 

jeweiligen Bewerber. Diese wird im Bewerbungsgespräch geklärt. 
 

Es gibt keine weiteren Anmerkungen oder Fragen. Herr Heuck bittet um Abstimmung. 
 

Beschluss 064/2026: 

Der Stadtrat beschließt, dass bei der geplanten Einstellung von Beschäftigten die Verwal-

tung unter Einräumung eines Ermessensspielraums eine objektive Vorauswahl der geeig-

neten Bewerber auf der Grundlage der Anforderungen aus der Stellenbeschreibung trifft und 

dem Stadtrat beziehungsweise dem Verwaltungs- und Finanzausschuss maximal die 3 ge-

eignetsten Bewerber vorstellt. 
 

Abstimmung: Ja: Nein: Enthalten: Befangen: 

Anwesend: 15+1 16 0 0 0 

TOP19) Anfragen der Stadträte und Ortsvorsteher 

Es gibt keine Anfragen. 

TOP20) Sonstiges 

 

 

Der Vorsitzende schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 20:06 Uhr. 

 

 

Lengenfeld, den 18.05.2026 

 

 

 

angefertigt:  bestätigt:    

 Gruschwitz  Heuck  Forbriger 

 Schriftführerin   Bürgermeister  Stadtrat 

      

 

 

     Meinel 

     Stadtrat 
 


